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ersatz entfällt, wenn er den Schaden nicht schuldhaft 
(vorsätzlich oder fahrlässig) verursacht hat.
(2) Vorsätzlich handelt ein Bürger, der den Schaden 
bewußt herbeiführt oder sich bewußt damit abfindet, 
daß als mögliche Folge seines Handelns ein Schaden 
eintritt.
(3) Fahrlässig handelt ein Bürger, der den Schaden 
dadurch verursacht, daß er sich aus mangelnder 
Sorgfalt, aus Leichtfertigkeit, Gleichgültigkeit oder 
aus ähnlichen Gründen nicht so verhält, wie es in der 
gegebenen Lage entsprechend den allgemein an ihn 
zu stellenden Anforderungen zur Vermeidung des 
Schadens notwendig ist.
(4) Soweit nach den Bestimmungen dieses Gesetzes 
eine Schadenersatzpflicht für grobe Fahrlässigkeit 
vorgesehen ist, tritt diese ein, wenn durch den Bür
ger grundlegende Regeln des sozialistischen Zu
sammenlebens in verantwortungsloser Weise ver
letzt worden sind.

Anmerkung: Vgl. hierzu §§45 Abs. 4, 117 Abs. 2, 
255 Abs. 2, 278, 280 Abs. 2, 283, 358 Abs. 4 ZGB.

§ 334
Die Verpflichtung eines Betriebes zum Schadener
satz entfällt, wenn er die Umstände, die zum Scha
den geführt haben, trotz Ausnutzung aller ihm durch 
die sozialistischen Produktionsverhältnisse gegebe
nen Möglichkeiten nicht abwenden konnte.

§ 335
Durch Rechtsvorschriften kann festgelegt werden, 
daß eine Befreiung von der Verpflichtung zum Scha
denersatz nicht zulässig ist.

Anmerkung: Vgl. hierzu §§ 172, 215, 216, 230, 232, 
343 ff. ZGB.

Umfang und Art des Schadenersatzes

§ 336
(1) Schaden ist der materielle Nachteil, der dem Ge
schädigten durch die Pflichtverletzung eines anderen 
entsteht. Hierzu zählen Folgen von Gesundheits
schäden, Verlust oder Beschädigungen des Eigen
tums, Aufwendungen zur Verringerung oder Besei
tigung des Schadens sowie die dem Geschädigten 
entgangenen Einkünfte.

Anmerkung: Zum Umfang der Schadenersatzpflicht 
des Energieversorgungsbetriebes vgl. §21 ELB 
(Reg.-Nr. 18).

(2) Ist die Höhe des Schadens nur mit einem nicht 
vertretbaren Aufwand festzustellen, kann das Ge
richt die Höhe des Schadens unter Würdigung aller 
Umstände schätzen.

Anmerkung: Zum Inhalt der Schadenersatzpflicht 
vgl. SchadensRL Ziff. 5 (Reg.-Nr. 26), zur-Scha
densschätzung vgl. § 52 Abs. 2 ZPO.

§ 337
(1) Durch den Schadenersatz ist der Geschädigte 
materiell so zu stellen, als wäre das schädigende Er
eignis nicht eingetreten.
(2) Schadenersatz ist in Geld zu leisten. Die Betei
ligten können eine andere Art des Ersatzes vereinba
ren, insbesondere eine Wiederherstellung des ur
sprünglichen Zustandes durch Arbeitsleistungen.
Anmerkung: Vgl. hierzu SchadensRL Ziff. 5.2,. 
5.3.,5.4. (Geg.-Nr. 26).

§338
Ersatzpflicht bei Gesundheitsschäden
(1) Bei Gesundheitsschäden umfaßt die Ersatz
pflicht die für die Heilung erforderlichen Aufwen
dungen, das entgangene und noch entgehende Ar
beitseinkommen oder eine sonstige entsprechende 
Einkommensminderung. Die Ersatzpflicht umfaßt 
auch erhöhte Aufwendungen, die durch vorüberge
hende oder dauernde Behinderung des Geschädig
ten entstehen, und weitere Nachteile, die durch das 
schädigende Ereignis im Zusammenhang mit dem 
Gesundheitsschaden verursacht worden sind.
(2) Führt der Gesundheitsschaden zur ständigen 
Einkommensminderung oder zu dauernden erhöh
ten Aufwendungen, ist dem Geschädigten eine 
Geldrente zu zahlen. Anstelle einer Geldrente kann 
durch schriftlichen Vertrag die Zahlung einer einma
ligen Abfindung vereinbart werden.
(3) Kann der Geschädigte wegen des Gesundheits
schadens nur im beschränkten Umfang am gesell
schaftlichen Leben teilnehmen, ist ihm ein angemes
sener Ausgleich zu zahlen. Ein solcher Ausgleich ist 
auch dann zu zahlen, wenn durch den Gesundheits
schaden das Wohlbefinden des Geschädigten erheb
lich oder längere Zeit beeinträchtigt wird.

Anmerkung: Vgl. hierzu SchadensRL Ziff. 5.1. 
(Reg.-Nr. 26).

§ 339
Ersatzpflicht beim Tod eines Bürgers
(1) Führt die Pflichtverletzung zum Tod des Geschä
digten, umfaßt die Ersatzpflicht auch die Kosten 
einer vorangegangenen ärztlichen Behandlung und 
der Bestattung.
(2) War der Verstorbene anderen Bürgern gesetz
lich zum Unterhalt verpflichtet oder wäre eine solche 
Verpflichtung in absehbarer Zeit eingetreten, hat 
der Verpflichtete den durch Verlust des Unterhalts
anspruchs entstandenen Schaden zu ersetzen.

Anmerkung: Zum Unterhalt vgl. insbes. §§17ff.. 
25 ff. und 81 ff. FGB.
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